
Dezernat      III Az.         40 Datum     03.12.2009  Nr.     631 / 2009 
 
Betreff: 
 
 
Schulkindbetreuung aus einer Hand 
 

Betrifft Antrag/Anfrage Nr. 142/2009 
151/2009 
173/2009 

Antragsteller/in: Bündnis 90 / Die Grünen 
Bündnis 90 / Die Grünen 
SPD 

    
 

 Eilentscheidung gemäß § 43 GemO i. V. m. § 20 Abs. 3 Hauptsatzung 
 

 Beratungsfolge TOP Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. Hauptausschuss 05.01 15.12.2009 X  vertagt  

2. A.f. Bildung und Gesundheit/ 
Schulbeirat/Jugendhilfe- 
ausschuss 

03.00 03.02.2010 X    

3. Gemeinderat-Etat  01.03.-03.03.10 X    

4.        
 
 

 Vorgeschlagene Maßnahme zur Bürgerbeteiligung 

 
 
 Einladung an Bezirksbeirat/Sachverständige 

 
 

Finanzielle Auswirkungen ?    ja X nein 
 
Beschluss/Antrag: 
 

Der Gemeinderat nimmt folgende Ergebnisse des [CHANGE²]-Projekts Nr. 21 „Neugestaltung des 

Bereichs Kinder, Jugend, Schule“ zustimmend zur Kenntnis: 

1. Die Stadt Mannheim sieht bei der Frage zukünftiger Betreuungsangebote für Schulkinder 

die Ganztagsschulentwicklung im Mittelpunkt. 

2. Die Betreuung von Schulkindern und der weitere Ausbau von Horten erfolgen zukünftig an 

Schulen. 

 

 

Beschlussvorlage 
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3. Nach einer Übergangsphase soll die bisherige Doppelzuständigkeit von FB 40 und FB 51 

für die Betreuung von Schulkindern abgelöst werden. Zukünftig soll FB 40 für die kommu-

nalen Schulkindangebote und FB 51 für den Bereich der Elementarbildung (Krippe, Kinder-

garten, Vorschule) zuständig sein.  

4. Die Horte des Jugendamtes, die bereits als reines Hortangebot in Schulen sind, werden der 

Organisationseinheit FB 40 zugeordnet. Die übrigen Hortgruppen, die heute in einem Kin-

derhaus integriert sind, verbleiben bei der Organisationseinheit FB 51, bis sie durch einen 

entsprechenden Ausbau von Ganztagsschulangeboten abgelöst werden. 

5. Im Einzelfall kann der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen dazu führen, dass Hort-

plätze des FB 51 umgewandelt werden, um dem Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze 

und ab 2013 auf Krippenplätze gerecht zu werden.   

6. Beide Fachbereiche legen jährlich im Dezember den gemeinderätlichen Gremien eine   ab-

gestimmte Ausbauplanung ihrer jeweiligen Betreuungsangebote vor. 

7. Für die Vergabe von Hortplätzen in Kinderhäusern ist weiterhin der FB 51 zuständig. Der 

Waldorfhort in freier Trägerschaft vergibt seine Hortplätze eigenständig. Die Vergabe aller 

weiteren Schulkindangebote erfolgt durch FB 40.   

8. Grundsätzlich strebt die Stadt als Schulträger an, künftig mit den Schulen Vereinbarungen 

über die Bedingungen und Ziele der Kooperation mit der Stadt Mannheim zu schließen.  
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
1) Einmalige Kosten/ Erträge    
 Gesamtkosten der Maßnahme    €

 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.)  ./.  €

 Kosten zu Lasten der Stadt    €

2) Laufende Kosten / Erträge    

 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach Fertig-    
 stellung der Baumaßnahme, Inbetriebnahme der Einrichtung    
 bzw. Durchführung der Maßnahme  (einschl. Finanzierungskosten)  €
 zu erwartende Erträge  ./.  €

 jährliche Belastung      €
 
 
 
Strategische Ziele: 

Die Vorlage leistet voraussichtlich einen Beitrag zu folgenden strategischen Zielen:     direkt   mittelbar 
 
Stärkung der Urbanität       
 „Mannheim bietet mit einer ökologisch und sozial ausgewogenen Urbanität die 
Vorzüge einer Metropole auf engem Raum ohne die dabei sonst verbundenen 
negativen Eigenschaften von Megacities.“ 

Talente überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln und halten  x     
 „Mannheim etabliert sich als Stadt der Talente und Bildung und gewinnt mehr 
Menschen für sich.“ 

Zahl der Unternehmen und (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern     x  
„Mannheim gewinnt überdurchschnittlich Unternehmen und Gründer/innen“ 

Toleranz bewahren, zusammen leben     x  
„Mannheim ist Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen.“ 

Bildungserfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen und  x     
Erwachsenen erhöhen         
„Mannheim ist Vorbild für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland.“ 
 
Die zentralen Projekte „Kulturhauptstadt 2020“ und Masterplan       
Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen        
„Mannheim ist in der Spitzengruppe der besonders stadtkulturell und kreativwirtschaftlich 
geprägten und wahrgenommenen Städte.“ 

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Mitwirkung       
„Mannheims Einwohnerinnen und Einwohner sind überdurchschnittlich bürgerschaftlich 
engagiert und werden von der Stadt in besonderem Maße unterstützt.“ 

 

Dr. Kurz                           Warminski-Leitheußer 
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Kurzfassung des Sachverhaltes 

 

Maßgebliche Aufgabe des [CHANGE²]-Projekts Nr. 21 „Neugestaltung des Bereichs Kinder, Ju-

gend, Schule“ war, die Organisation und Zielrichtung für die künftige Betreuung von Schulkindern 

neu festzulegen. Die Betreuung von Schulkindern und der weitere Ausbau von Horten erfolgen 

zukünftig an Schulen. Die Stadt Mannheim sieht bei der Frage zukünftiger Betreuungsangebote für 

Schulkinder die Ganztagsschulentwicklung im Mittelpunkt. 

 

Die vier „reinen“ Horte (Hort Wilhelm-Wundt an der Wilhelm-Wundt-Schule, Hort Waldhof an der 

Waldhofschule, Hort Rheinau an der Rheinauschule und Hort Uhland an der Uhlandschule) wer-

den bis zum Schuljahr 2010/2011 organisatorisch an den FB 40 übergehen. Die Horte, die Teil 

eines Kinderhauses sind, verbleiben bei FB 51, bis sie in Ganztagschulangeboten aufgehen kön-

nen. Unabhängig davon kann im Einzelfall der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen dazu 

führen, dass Hortplätze des FB 51 umgewandelt werden, um dem Rechtsanspruch auf Kindergar-

tenplätze und ab 2013 auf Krippenplätze gerecht zu werden. Diese Entwicklungen wie auch der 

gesamte Krippen- und Ganztagsschulausbau werden vom FB 40 und FB 51 gemeinsam geplant. 

Für die Vorschulen wird zukünftig die Abteilung 6 des FB 51 verantwortlich sein. 

 

Die gemeinderätlichen Gremien werden jeweils im Dezember eines jeden Jahres durch eine Vor-

lage informiert, indem die Planungen über den Krippenausbau sowie die daraus folgende Notwen-

digkeit der Erweiterungen von Hortangeboten beim FB 40 dargelegt werden. Spätestens im Früh-

jahr jeden Jahres werden in einer Vorlage die notwendigen investiven und laufenden Mittel aufge-

legt, damit der aktuelle Bedarf an Hortplätzen bei FB 40 gedeckt werden kann.  
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Gliederung des Sachverhaltes und Übersicht der Anlagen 

 

1. Derzeitige Situation der Schulkindbetreuung  

2. Sachstand zur Ganztagesschulentwicklung 

3. Organisatorische Veränderungen als Ergebnis des [CHANGE²]-Projekts Nr. 21 „Neugestal-

tung des Bereichs Kinder, Jugend, Schule“ 

4. Gemeinsame Planung der Betreuungsangebote durch FB 40 und FB 51 

5. Kooperationsvereinbarungen des Schulträgers mit Schulen 
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Sachverhalt 

 

1. Derzeitige Situation der Schulkindbetreuung 

In Mannheim gibt es zwei in unterschiedlicher Systematik gewachsene Horte. Zum einen gibt es 

die Horte der Jugendhilfe, die in der Regel Bestandteil eines Kinderhauses sind. Die ersten Hort-

gruppen wurden vor vierzig Jahren in Kinderhäusern untergebracht. In den zurückliegenden Jah-

ren erfolgte der Ausbau der Horte der Jugendhilfe, indem meist ein neues Kinderhaus aus einer 

Krippen-, drei Kindergarten- und einer Hortgruppe bestand.  

Die Horte der Jugendhilfe sind in der Fachabteilung Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kin-

der organisiert. Es besteht ein Hort in freier Trägerschaft.  

 

Daneben beschloss das Land Baden-Württemberg im Mai 1990 den Modellversuch eines erweiter-

ten Betreuungsangebotes (Kernzeitbetreuung) an Schulen einzurichten. Zum Schuljahr 1991/92 

begann die Stadt Mannheim mit der Umsetzung des Modellversuchs und richtete sieben Kernzei-

tengruppen und zwei Gruppen „Hort an der Schule“ ein. Anlass war die Erkenntnis, dass der all-

gemeine Wandel in unserer Gesellschaft zu Veränderungen in den bisherigen Familienstrukturen 

geführt hatte. Eine wachsende Zahl von Alleinerziehenden sowie die Berufstätigkeit der Eltern 

machten neue halb- oder ganztägige Betreuungskonzepte für Grundschulkinder erforderlich. 

 

Durch die ständig wachsende Nachfrage von Seiten der Eltern wurden die Betreuungsangebote 

stetig ausgeweitet. Zum Schuljahr 2000/2001 wurde durch das Land Baden-Württemberg die „Ver-

lässliche Grundschule“ eingeführt und somit das Modell „Kernzeitenbetreuung“ beendet. Durch die 

„Verlässliche Grundschule“ wurde neben einer für die Eltern verlässlichen Unterrichtszeit in einem 

optimierten Stundenplan auch die Basis für eine bedarfsgerechte Betreuung vor und/oder nach 

dem Unterricht geschaffen.  

 

Jedes Jahr – meist im Dezember - werden gemeinsam mit dem Fachbereich 51 die Planungen für 

die Betreuung von Schulkindern für das folgende Schuljahr vorgenommen, in dem die abgehenden 

Kindergartenkinder mit den möglichen vorhandenen Hortplätzen des folgenden Schuljahres ge-

genüber gestellt werden. Gleichzeitig gehen Anmeldungen durch die Eltern ein, die die erstellten 

Prognosen untermauern. Ist der Bedarf höher als die vorhandenen freien Hortplätze, wurde der 

zusätzliche Bedarf in unmittelbarer Anbindung an die Schulen umgelegt. Auf dieser Basis wurde 

vom Fachbereich Bildung eine Vorlage über die Erweiterung von Hortplätzen erstellt, die von den 

entsprechenden Gremien genehmigt wurde. Neben der personellen Aufstockung waren zum Teil 

auch investive Maßnahmen erforderlich, die für den Umbau und die Einrichtung von Schulräumen, 

für Anmietungen beziehungsweise für räumliche Erweiterungen notwendig wurden. Bisher konnten 

diese Maßnahmen einen bedarfsgerechten Ausbau sicherstellen.  
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Derzeit werden in den Horten der Jugendhilfe 1300 Kinder, in den Betreuungsangeboten der Ver-

lässlichen Grundschule 1.133 Kinder und im „Hort an der Schule“ 1.035 Kinder gefördert (Stand: 

1.11.2009) 

 

Alle Hortangebote unterliegen nach § 45 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) der Genehmi-

gung in Form einer Betriebserlaubnis durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales 

(KVJS). Der Träger verpflichtet sich im Rahmen der Betriebserlaubnis, den notwendigen Mindest-

standard an Räumlichkeiten und Personal bereitzustellen. Die Kommunen können weitergehende 

eigene Standards für sich formulieren. Als Ergänzung zu diesen Standards stehen den Einrichtun-

gen für die pädagogische Arbeit im „Hort an der Schule“ jeweils eine Einrichtungskonzeption zur 

Verfügung auf Grundlage einer Rahmenkonzeption, die u.a. Projektarbeit, Zusammenarbeit mit 

Eltern und Schule und offene Arbeit beinhaltet sowie ein Qualitätshandbuch, in dem Prozesse und 

Arbeitsabläufe dokumentiert sind. Auch für die Erweiterung bestehender Horte an Schulen durch 

zusätzliche Gruppen muss vor der Betriebsaufnahme eine Genehmigung beantragt werden. Der 

Träger verpflichtet sich im Rahmen der Betriebserlaubnis, den notwendigen Mindeststandard an 

Räumlichkeiten und Personal bereitzustellen. 

 

Für Räumlichkeiten der Horte an Schulen gibt der KVJS vor, dass ein geeigneter Raum vorhanden 

sein muss. Für Horte der Jugendhilfe sind 3 m2 je Kind vorzusehen.  

 

2. Sachstand der Ganztagesschulentwicklung 

Der gebundene Ganztagsschulbetrieb ist ein wichtiges Instrument, um den Schulerfolg insbeson-

dere bildungsbenachteiligter Schülerinnen und Schüler zu erhöhen. Deshalb hat der weitere Aus-

bau der Ganztagsschule allerhöchste Priorität. 

Aufgrund der finanziellen Erfordernisse im investiven Bereich und der besonders schwierigen 

kommunalen Haushaltsituation in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise wird der Ausbau von 

Ganztagsschulen mit dem Ziel, bis zum Jahr 2016 in Mannheim 50% der Schülerinnen und Schü-

ler Ganztagesangebote zur Verfügung zu stellen, voraussichtlich nicht in der geplanten Geschwin-

digkeit zu verwirklichen sein. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir folgende Ganztagsschulen: 

 

4 Sonderschulen: Albrecht-Dürer-Schule Schule für Sehbehinderte, Eugen-Neter-Schule Schule 

für Geistigbehinderte, Hans-Zulliger Schule für Erziehungshilfe, Hermann-Gutzmann-Schule Son-

derschule für Schwerhörige und Sprachbehinderte. 

4 Grundschulen: Jungbuschschule, Hans-Christian Andersen-Schule (Schönau) Astrid Lindgren-

Schule (Hochstätt), Johannes-Kepler-Schule 
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5 Hauptschulen: Kerschensteinerschule (Schönau), Johannes Keplerschule (Innenstadt) , Pfingst-

bergschule, Geschwister Scholl Hauptschule, Uhlandschule 

1 Realschule: Geschwister Scholl Realschule 

2 Gymnasien: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Peter-Petersen-Gymnasium 

1 Gesamtschule: Die Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) besitzt als stadt-

weite Angebotsschule einen schulgesetzlichen Sonderstatus, gilt aber dennoch als Ganztages-

schule, auch im Sinne der Landesvorgaben.  

 

Als nächste Schulen sollen die Vogelstangschule und die Uhlandschule als Grundschule in den 

gebundenen Ganztagesbetrieb gehen. Der Neubau der Vogelstang Grundschule als gebundene 

Ganztagsschule wurde begonnen.  

 

Um einen Ganztagsbetrieb aufnehmen zu können, bedarf es Maßnahmen im baulichen Bereich, in 

dem mindestens die Grundlage für eine Mittagsverpflegung geschaffen werden muss. Weitere 

Räumlichkeiten für den Förder- bzw. Freizeitbereich müssen neben der Nutzung von Unterrichts- 

sowie sonstigen Räume vorhanden sein.  

 

3. Schulkindbetreuung aus einer Hand 

Im Rahmen des Projekts 21, welches im Masterplan (Beschlussvorlage 679/2007) als Organisati-

onsvorhaben angelegt war, wurden die Grundlagen zur einheitlichen Schulkindbetreuung aus einer 

Hand erarbeitet.  

 

Daraus ergibt sich für die zukünftige organisatorische Zuordnung folgender Vorschlag: 
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Die Gründe für diesen Organisationsvorschlag sind im Einzelnen: 

• Der Prozess der Ganztagsschulentwicklung und der Schulkindbetreuung kann bei dem be-

nannten Auftragsvolumen (50 % aller Schüler/innen in Ganztagsschulen; Bedarfsdeckung 

für alle Hortanfragen) sinnvoll nur in einer Organisationseinheit gesteuert werden.  

• Aus Kundensicht erhalten Eltern zukünftig ein einheitliches Angebot für Schulkindbetreuung 

(nur noch ein Ansprechpartner, gleiche Gebühren, Anmeldeverfahren etc.) 

• Die Zielsetzung, einen kommunalen Beitrag für die Entwicklung der Schulen zu zentralen 

Orten des Lebens und Lernens zu leisten, impliziert, dass Schulkindbetreuung zukünftig 

auch an Schulen stattfinden muss.  

• Sowohl für eine einheitliche und verbesserte Außenwahrnehmung als auch für die Binnen-

struktur ist die bisherige Doppelzuständigkeit für Hortangebote durch eine eindeutige orga-

nisatorische Zuordnung zu ersetzen.  

• Die bisherigen Arbeitsschwerpunkte in den Fachbereichen legen die Zuständigkeit der 

Schulkindbetreuung an Schulen durch den FB 40 ebenso nahe, wie die Zuständigkeit des 

Jugendamtes für Krippen, Kindergärten und Vorschulen. 

• Der Elementarbereich bei FB 51, der durch den Rechtsanspruch auf einen Kindergarten-

platz und den vorgeschriebenen Krippenausbau bis 2013 noch weiter ausgebaut werden 

muss, bleibt als Organisationseinheit in einer noch steuerbaren Dimension. Schon heute ist 

die Abteilung 51.6 – Tageseinrichtungen für Kinder – personell die größte Abteilung der 

Stadtverwaltung. 
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Die Stadt Mannheim sieht bei der Frage zukünftiger Betreuungsangebote für Schulkinder die 

Ganztagesschulentwicklung im Mittelpunkt. Die Ausweitung von Ganztagsschulen wird dazu füh-

ren, dass sich bestehende Hortangebote Zug um Zug zu Bestandteilen einer Ganztagsschule ent-

wickeln. Für die Entwicklung aller zusätzlichen Betreuungsangebote für Schulkinder ist allein der 

FB 40 verantwortlich. 

Der Prozess des Ganztagsschulausbaus wird angesichts der Finanzsituation langsamer ablaufen 

als bisher geplant. Daher werden organisatorische Entscheidungen entlang dieses Prozesses ge-

troffen: 

Die vier Horte des Jugendamtes, die bereits als reines Hortangebot in Schulgebäuden bestehen, 

werden der Organisationseinheit FB 40 zugeordnet. Die übrigen Horte, die Teil eines Kinderhau-

ses sind, verbleiben bei der Organisationseinheit FB 51 bis sie durch einen quantitativen Ausbau 

von Ganztagschulangeboten abgelöst werden. Die Hortangebote des FB 51 bleiben in dieser Ü-

bergangszeit hinsichtlich der Struktur und der Qualitätsstandards unverändert. Die Anmeldungen 

für die jeweiligen Angebote beim FB 51 und beim FB 40 werden von der jeweiligen zuständigen 

Organisationseinheit bearbeitet. Für die Vergabe von Hortplätzen in Kinderhäusern ist weiterhin 

der FB 51 zuständig. Der Waldorfhort in freier Trägerschaft vergibt seine Hortplätze eigenständig. 

Die Vergabe aller weiteren Schulkindangebote erfolgt durch FB 40. Der FB 51 gibt auf Wunsch der 

Eltern bis März die Anmeldungen von Kindern, die nicht beim FB 51 aufgenommen werden kön-

nen, an den FB 40 weiter.  Sollten danach durch Abmeldungen beim FB 51 freie Plätze in den Hor-

ten des FB 51 entstehen, werden diese nur nach Rücksprache mit FB 40 belegt. 

Sofern der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz in einem Einzugsgebiet nicht anders 

erfüllt werden kann, wird eine Kindergartengruppe in den bisher für Hort genutzten Räumen eines 

Kinderhauses geführt. Auch in diesem Fall kann es erforderlich werden, dass FB 40 zusätzliche 

Hortplätze einrichtet. Diese Entwicklungen wie auch der gesamte Krippen- und Ganztagsschul-

ausbau sind von den Fachbereichen 40 und 51 unter Berücksichtung der Wirtschaftlichkeit, Nach-

haltigkeit und Bedarfsgerechtigkeit gemeinsam zu planen. 

 

Für die Vorschulen wird zukünftig 51.6 verantwortlich sein. 

 

Um den Prozess der Ganztagsschulentwicklung und die Schulkindbetreuung in einer Organisati-

onseinheit steuern zu können, ist eine Neustrukturierung des FB 40 erforderlich. Innerhalb des 

Fachbereichs 40 wird deshalb die Abteilung 5 „Schulische Pädagogik“ installiert, die beide Prozes-

se aus einer Hand koordinieren soll. Dies ist notwendig, da mit jeder Überführung einer Schule in 

den Ganztagesbetrieb gleichzeitig der Hort dieser Schule in die Ganztagesschule integriert werden 

muss.  
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4. Gemeinsame Planung der Betreuungsangebote durch FB 40 und FB 51 

Im Bereich der Kinderbetreuung sind derzeit mehrere Aufgabenstellungen und Entwicklungen 

gleichzeitig abzuarbeiten, die sich gegenseitig beeinflussen bzw. bedingen: 

 die Umsetzung des Krippenausbaus bis 2013 

 der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 

  die bedarfsgerechte Einrichtung von Hort an den Schulen durch FB 40 

 das Ziel der Stadt Mannheim, dass 50% der Schülerinnen und Schüler in Ganztagesschu-

len unterrichtet werden. 

 
Dies erfordert eine gemeinsame fundierte Ausbauplanung beider Fachbereiche und eine aufwän-

dige, gebietsbezogene Detailplanung. Insbesondere die Investitionen für die verschiedenen 

Betreuungsangebote müssen zwischen den beiden Fachbereichen und mit den freien Trägern 

abgestimmt werden. Für diese Planung haben die Fachbereiche 40 und 51 die gemeinsame Ver-

antwortung.  
 

 

5. Kooperationsvereinbarungen des Schulträgers mit den Schulen  

Horte an der Schule und Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule zeich-

nen sich durch die besondere Nähe zur Schule und durch eine verstärkte Kooperation mit der 

Schule aus. Die gemeinsame Nutzung des Gebäudes ermöglicht und erfordert einen direkten Aus-

tausch über gemeinsame Belange des Schulalltages mit der Schulleitung und den Lehrkräften, um 

das Ziel der Förderung und Unterstützung der Schulkinder zu erreichen. Dadurch wird die Trans-

parenz der unterschiedlichen Arbeit hergestellt, aber auch das Verständnis sowie die Bereitschaft  
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zur Vernetzung in beiden Bereichen erhalten. Die Kooperation zwischen Schule und Hort an der 

Schule spiegelt sich auch durch die gemeinsame Nutzung von Werkräumen, Musikräumen etc. 

wieder. Die enge Vernetzung stellt für alle Beteiligte eine Herausforderung dar, ermöglicht aber 

auch die Erschließung gemeinsamer zukunftsträchtiger Handlungsfelder und ist ein wichtiger Bei-

trag, um den Bildungserfolg unserer Kinder und Jugendlichen zu erhöhen. 

 

In diese Vereinbarungen sollen auch die übrigen Unterstützungsangebote des Schulträgers für die 

jeweilige Schule einbezogen werden. 
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